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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1993

Norm

StPO §270 Abs2 Z5

Rechtssatz

Bei Vorliegen gleichartiger Erwägungen entspricht eine zusammenfassende Feststellung auch hinsichtlich mehrerer

Angeklagter durchaus dem Gebot gedrängter Darstellung der Entscheidungsgründe (§ 270 Abs 2 Z 5 StPO).
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